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Allgemeine Geschäftsbedingungen für AbaWeb 

 

1 .  Geltungsbereich 

Die ORBECO Unternehmensberatung AG (nachfolgend 
ORBECO) gestattet dem Vertragspartner unter nachfol-
genden Bedingungen die Nutzung der Abacus-Software 
der bei ORBECO verfügbaren AbaWeb Abonnements 
(Abos). 
Die jeweils aktuelle Ausgabe unserer Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) bilden einen integrierenden 
Bestandteil aller unserer Offerten, Auftragsbestätigungen, 
Aufträge, und Mandatsverträge im Zusammenhang mit un-
seren AbaWeb Dienstleitungen. Mit der Aufschaltung eines 
oder mehrerer AbaWeb Abos kommt der Vertrag zwischen 
ORBECO und dem Vertragspartner zustande. Ohne aus-
drückliche schriftliche Vereinbarung werden abweichende 
Verträge, Abreden oder AGB des Mandanten nicht aner-
kannt. 
Die vorliegenden AGB regeln die Rechte und Pflichten der 
Vertragsparteien. ORBECO behält sich vor, die AGB jeder-
zeit zu ändern oder zu ergänzen. Die jeweils aktuellen AGB 
können unter www.orbeco.ch/abacus eingesehen werden.  

2.  Nutzungsrecht 

Der Vertragspartner erhält ein einfaches (nicht aus-
schliessliches), nicht übertragbares, auf die Abo Laufzeit 
beschränktes Recht, auf die Software im Rahmen der frei-
geschalteten AbaWeb-Abos durch die autorisierten Perso-
nen via Internet zuzugreifen. Darüberhinausgehende 
Rechte erhält der Vertragspartner nicht. 
Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, die Software ohne 
vorgängige schriftliche Einwilligung von ORBECO von Drit-
ten nutzen zu lassen oder Dritten zugänglich zu machen. 
Die Einrichtung und Verwaltung erfolgt durch ORBECO. 
Im Weiteren gelten die Lizenzbestimmungen der Abacus 
Research AG, insbesondere die Endbenutzer-Lizenzver-
trag (EULA) für Abacus-Software. 

3.  Anmeldung und Aufschaltung 

ORBECO meldet den Vertragspartner bei der Abacus Re-
search AG an und erstellt ein Benutzerprofil auf der 
ORBECO AbaWeb-Plattform. Der Vertragspartner benötigt 
für die Anmeldung und Nutzung von AbaWeb für jeden Nut-
zer einen von ORBECO unterstützten, elektronischen Iden-
titätsausweis. Die Beschaffung des elektronischen Identi-
tätsausweises ist Sache des Vertragspartners.  

4.  Leistungen 

Folgende Leistungen sind in den AbaWeb Abonnements-
gebühren enthalten: 
 Nutzung ORBECO AbaWeb-Plattform 
 Plattformverfügbarkeit von 7x24h. Während der nächtli-

chen Datensicherung (23:30 Uhr - 06:00 Uhr MEZ) und 
der Systemwartung ist der Zugriff nur eingeschränkt 
möglich. 

 Regelmässige Systemwartung (siehe auch Ziffer 5) 
 Tägliche Datensicherung intern und Replizierung auf 

ein sich in der Schweiz befindendes Rechenzentrum. 
Sicherungen werden für die Dauer von 28 Tagen aufbe-
wahrt. Im Falle eines Datenverlustes stellt ORBECO 
von der letzten verfügbaren Sicherung die Daten wieder 
her. 

 Zugang über einen von ORBECO unterstützen, elektro-
nischen Identitätsausweis und Nutzung der Abacus-
Software in Abhängigkeit der Abo-Funktionalitäten 
 

 
 

 
 
Folgende Leistungen sind in den Abo-Gebühren nicht ent-
halten: 
 Abo- und Mandantenaufschaltungen bzw.  

-abschaltungen, Datenmigrationen, Mutationen 
 Konzeptionelle Arbeiten, funktionelle Erweiterungen, 

Parametrisierungen, Schulungen, Buchhaltungsarbei-
ten etc. 

 Behebung von Datenfehlern oder deren Folgen sowie 
erweiterte Analysen 

 Vor- und Nacharbeiten im Zusammenhang mit einem 
Abacus-Update (siehe auch Ziffer 5) 

 Durch neue Softwareversionen notwendige Änderun-
gen an kundenspezifischen Parametrisierungen, For-
mularen, Auswertungen, Schnittstellen 

 Anpassungen an Schnittstellen zu Drittsystemen 
 Erstellung oder Rücksicherung eines durch den Ver-

tragspartner verursachten oder verlangten Backups oder 
von Datensicherungen 

5.  Systemwartung 

Während der Plattformverfügbarkeit gemäss Ziffer 4 kann 
der Betrieb für Wartungsarbeiten unterbrochen werden. 
ORBECO wird solche Unterbrechungen im Rahmen der 
technischen und betrieblichen Möglichkeiten möglichst 
kurzhalten und so früh wie möglich ankündigen. ORBECO 
entscheidet über die Notwendigkeit und den genauen 
Durchführungszeitpunkt. 
Folgende Wartungsleistungen sind Bestandteil dieses 
Vertrags: 
 Einspielen von Software-Patches und Hotfixes 
 Einspielen der aktuellen Versionen der Rechenzentrum 

Systeme 
 Einspielen aktueller Abacus-Softwareversion 
 Technisches Update auf die neue Abacus-Softwarever-

sion mit Funktionskontrolle 

6.  Support 

ORBECO bietet dem Vertragspartner nach Bedarf Sup-
portleistungen an. Diese sind gesondert zu entschädigen. 

7.  Pflichten des Vertragspartners 

Der Vertragspartner bezeichnet eine Person, welche be-
rechtigt ist, gegenüber ORBECO Leistungen und Mutatio-
nen auszulösen. 
Der Vertragspartner ist zudem für die Schaffung der erfor-
derlichen vertragspartnerseitigen nachfolgenden Voraus-
setzungen verantwortlich. 
Der Router- bzw. Firewall-Ausgang des Servers, auf dem 
AbaWeb zur Verfügung gestellt wird, gilt als Übergabepunkt 
für die von ORBECO erbrachten Leistungen. 
Der Vertragspartner ist verpflichtet, seine ergänzenden 
Systeme und Programme so einzurichten, dass weder die 
Sicherheit, die Integrität noch die Verfügbarkeit der Sys-
teme, welche ORBECO zur Erbringung ihrer Dienste ein-
setzt, beeinträchtigt werden. 
Ohne vorgängige Einwilligung von ORBECO ist der Ver-
tragspartner nicht berechtigt, Softwareeinführungen oder 
Anpassungen/Ergänzungen durch Dritte vornehmen zu 
lassen. Der Vertragspartner verwaltet Kennwörter und 
sonstige Zugangsdaten sorgfältig und hält sie geheim. Aus-
serdem ist der Vertragspartner verpflichtet, das Kennwort 
sofort zu ändern, wenn er Anlass zu der Vermutung hat, 
dass ein Dritter davon Kenntnis erlangt haben könnte. 
Jedes Abacus-Softwareupdate bedingt die vom Hersteller 
vorgeschriebenen Vor- und Nacharbeiten, um ein sach- 
und fachgerechtes Update zu gewährleisten. Der Vertrags-
partner verpflichtet sich, diese Vor- und Nacharbeiten auf 
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den angezeigten Zeitpunkt hin entweder selber fachge-
recht durchzuführen oder diese Arbeiten ORBECO frühzei-
tig in Auftrag zu geben. 
Der Vertragspartner darf die Applikationen nicht zu geset-
zeswidrigen oder gegen behördliche Vorschriften oder Auf-
lagen verstossende Zwecke verwenden. Bei begründetem 
Verdacht auf eine Verletzung ist ORBECO berechtigt, den 
Vertragspartner sofort zu sperren. 

8.  Preise 

Es gelten die jeweils aktuellen AbaWeb-Preise und Pau-
schalen gemäss ORBECO Preisliste. 
ORBECO behält sich vor, die AbaWeb-Gebühren jeder-
zeit anzupassen. Preisänderungen werden dem Vertrags-
partner spätestens zwei Monate vor Inkrafttreten im Vo-
raus schriftlich mitgeteilt. 

9.  Zahlungskonditionen 

Die anfallenden Abo-Gebühren werden periodisch ver-
rechnet und sind innert 10 Tagen zur Zahlung fällig. 
Wird der Zahlungstermin nicht eingehalten, gerät der Ver-
tragspartner ohne weitere Mahnung in Verzug und der Zu-
gang wird gesperrt, bis die ausstehende Rechnung begli-
chen ist. 

10.  Kündigung 

AbaWeb-Abos können von den Vertragsparteien jederzeit 
unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist auf 
Ende eines Quartals schriftlich gekündigt werden. Werden 
alle AbaWeb-Abos des Vertragspartners gekündigt, ist 
ORBECO berechtigt, ab dem Zeitpunkt des Nutzungsendes 
alle gespeicherten Daten zu löschen. ORBECO erstellt bei 
Nutzungsende auf Verlangen eine Datensicherung z.H. des 
Vertragspartners. Diese Leistungen werden nach Aufwand 
von ORBECO in Rechnung gestellt. 
Die Bestimmungen betreffend Datenschutz, Haftung sowie 
anwendbares Recht und Gerichtsstand bleiben auch über 
die Beendigung der Nutzung von AbaWeb hinaus wirksam. 

11.  Vertrauliche Daten, Datenschutz 

ORBECO hält die Bestimmungen des Schweizerischen Da-
tenschutzgesetzes ein. Sie wird als vertraulich bezeichnete 
Daten, welche sich auf den Geschäftsbereich des Vertrags-
partners beziehen und die ihr im Rahmen des Vertragsver-
hältnisses offengelegt werden, vertraulich behandeln. Diese 
Geheimhaltungspflicht wird auch beigezogenen Drittperso-
nen übertragen. Die Pflicht zur vertraulichen Behandlung 
gilt jedoch weder für Daten, die allgemein zugänglich bzw. 
ORBECO bereits bekannt sind, noch für solche, die 
ORBECO ausserhalb des Vertragsverhältnisses zur Kennt-
nis gebracht oder rechtmässig von Drittpersonen erworben 
werden. ORBECO ist bevollmächtigt, Daten des Vertrags-
partners (Name, Adresse, bezogene Ware etc.) an den Her-
steller zu übermitteln, soweit dies zur Erfüllung des Vertrags 
notwendig ist. 

12.  Gewährleistung und Haftung 

ORBECO gewährleistet eine sorgfältige und fachgerechte 
Leistungserbringung. Eine völlig störungs- und unterbruch-
freie Nutzung und Leistungserbringung wird nicht garan-
tiert. ORBECO wird aber alle zumutbaren Anstrengungen 
unternehmen, um Störungen so schnell wie möglich zu be-
heben. 
Für Sach- und Rechtsmängel an Produkten und Updates 
gelten ausschliesslich die Gewährleistungen der Hersteller. 
ORBECO tritt alle ihr gegenüber den Herstellern zustehen-
den Gewährleistungsansprüche an den Vertragspartner ab. 
Jede weitergehende Gewährleistung von ORBECO wird, 
soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen. 
 

 

13.  Schlussbestimmungen, anwendbares Recht, 
Gerichtsstand 

Sollten einzelne Teile dieser AGB ungültig sein oder wer-
den, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unbe-
rührt. In einem solchen Fall werden die Vertragsparteien un-
gültige Bestimmungen durch solche Bestimmungen erset-
zen, welche in ihrem wirtschaftlichen Zweck den ungültigen 
Bestimmungen möglichst nahekommen. Es gilt das schwei-
zerische Recht. Gerichtsstand ist St. Gallen. 

 

Stand 08.11.2021 


